
Sprache veröffentlicht. Darüber hinaus veröffentlicht die Ge-

sellschaft neben den meldepflichtigen Änderungen der Zu-

sammensetzung der Aktionärsstruktur auch eigene Geschäf-

te mit Aktien der Gesellschaft von Personen, die bei der 

Delivery Hero SE Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie 

von ihnen nahestehenden Personen gem. Art. 19 der Markt-

missbrauchsverordnung. Im Rahmen einer umfassenden In-

vestor-Relations-Arbeit steht die Gesellschaft in enger und 

ständiger Verbindung mit aktuellen und potenziellen Aktio-

nären.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Der ungeprüfte Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 

und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 wurden 

nach den International Financial Reporting Standards 

(IFRS) erstellt, wie sie in der EU anzuwenden sind. Ergän-

zend enthält der Konzernabschluss die gemäß § 315a 

Abs. 1 HGB erforderlichen Angaben. Der Jahresabschluss 

der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach 

den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie den 

Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) erstellt.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin 

(„KPMG“), wurde für das Geschäftsjahr 2020 zum Ab-

schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer gewählt. Die 

unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer für den Jahres- und 

Konzernabschluss 2020 der Gesellschaft sind Marcus Rohr-

bach und Björn Knorr.

Der Halbjahresfinanzbericht und die Quartalsmitteilungen 

zum ersten und dritten Quartal wurden vor der Veröffent-

lichung zunächst vom Prüfungsausschuss mit dem Finanz-

vorstand der Gesellschaft, Emmanuel Thomassin, diskutiert 

und sodann vom Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichts-

rat – jeweils vor ihrer Veröffentlichung – erörtert.

KPMG berichtet unverzüglich an den Vorsitzenden des 

 Prüfungsausschusses über während der Prüfung auftreten-

de mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe, 

 soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden. Der 

 Abschlussprüfer soll auch über alle für die Aufgaben des 

Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vorkomm-

nisse unverzüglich berichten, die bei der Durchführung der 

Abschlussprüfung zu seiner Kenntnis gelangen. Ebenso ist 

vereinbart, dass der Abschlussprüfer den Aufsichtsrat in-

formiert und im Prüfungsbericht vermerkt, wenn er bei der 

Durchführung der Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, 

die eine Unrichtigkeit der von Vorstand und Aufsichtsrat 

abgegebenen Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 

ergeben. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses steht 

mit KPMG auch außerhalb von Sitzungen des Prüfungsaus-

schusses in direktem Kontakt, um einen regelmäßigen und 

zeitnahen Austausch über wichtige Themen zu gewähr-

leisten. Vor Unterbreitung des Wahlvorschlags des Ab-

schlussprüfers an die Hauptversammlung holt die Gesell-

schaft eine umfangreiche Unabhängigkeitserklärung des 

Abschlussprüfers ein, um sicherzustellen, dass keine ge-

schäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen Be-

ziehungen bestehen, die Zweifel an der Unabhängigkeit 

des Abschlussprüfers begründen könnten.

Berlin, den 26. April 2021

Delivery Hero SE

 

Für den Aufsichtsrat

 

Für den Vorstand

Dr. Martin Enderle

Niklas Östberg Emmanuel Thomassin

ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN UND  
ERLÄUTERNDER BERICHT DES VORSTANDS
In diesem Kapitel sind die Angaben nach §§ 289a S. 1, 315a 

S. 1 HGB nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands 

nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG i. V. m. Art. 9 Abs. 1 lit. C (ii) 

SE-VO enthalten.

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft betrug zum Ende 

des Berichtszeitraums € 199.377.935,00 und war eingeteilt 

in 199.377.935 auf den Namen lautenden Stückaktien.

Im Januar, Februar und im März 2021 wurden drei weitere 

Kapitalerhöhungen registriert, so dass sich das gezeichne-

te Kapital der Gesellschaft zum Veröffentlichungszeitpunkt 

dieses Berichts auf € 249.017.321,00 beläuft und eingeteilt 

ist in 249.017.321 auf den Namen lautenden Stückaktien.

Verschiedene Aktiengruppen bestehen nicht. Mit allen Ak-

tien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede 

Aktie gewährt eine Stimme und ist maßgebend für den An-

teil der Aktionäre am Gewinn. Hiervon ausgenommen sind 

von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien, aus denen 

der Gesellschaft nach § 71b AktG keine Rechte zustehen.
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Beschränkungen, die die Stimmrechte oder die 
Übertragung von Aktien betreffen
Übertragungsbeschränkungen
Schuldrechtliche Übertragungsbeschränkungen ergeben 

sich nach Kenntnis des Vorstands der Gesellschaft wie folgt:

 –  Insgesamt 367.200 Aktien wurden aufgrund einer Inves-

titionsvereinbarung treuhänderisch gehalten. Die Ver-

einbarung sieht Haltefristen für jeweils ein Drittel der 

Aktien vor, die mit Ablauf des 30. Juni 2018, des 30. Juni 

2019 bzw. des 30. Juni 2020 endeten.

Personen, die im Sinne der europäischen Marktmiss-

brauchsverordnung Nr. 596/2014 („MAR“) Führungsaufga-

ben bei der  Delivery Hero SE wahrnehmen, haben die durch 

Artikel 19 Abs. 11 MAR begründeten geschlossenen Zeit-

räume  (Handelsverbote) zu beachten.

Stimmrechtsbeschränkungen
Stimmrechtsbeschränkungen ergeben sich nach Kenntnis 

des Vorstands der Gesellschaft wie folgt:

 –  Gemäß §§ 71b, 71d AktG bestanden zum Ende des Be-

richtszeitraums hinsichtlich 78.230 Aktien an der Gesell-

schaft keine Stimmrechte. Zum Zeitpunkt der Veröffent-

lichung dieses Berichts bestehen hinsichtlich 73.819 

Aktien an der Gesellschaft keine Stimmrechte.

 –  Nach Maßgabe des § 136 AktG waren die Mitglieder des 

Vorstands bis zum Ende des Berichtszeitraums hinsicht-

lich der von ihnen bzw. für sie in Treuhand gehaltenen 

728.406 Aktien an der Gesellschaft bei der Ausübung 

ihres Stimmrechts beschränkt. Zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung des Berichts sind die Mitglieder des Vor-

stands hinsichtlich der von ihnen gehaltenen bzw. für sie 

in Treuhand gehaltenen 794.838 Aktien an der Gesell-

schaft bei der Ausübung ihres Stimmrechts beschränkt.

Darüberhinausgehende Beschränkungen von Stimmrech-

ten können aufgrund von Vorschriften des Aktiengesetzes, 

etwa gemäß § 136 AktG sowie aufgrund kapitalmarktrecht-

licher Vorschriften, insbesondere gemäß §§ 33 ff. WpHG, 

bestehen.

Beteiligungen am Kapital, die 10 % 
der Stimmrechte überschreiten
Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 bestanden die folgen-

den direkten und indirekten Beteiligungen an der Delivery 

Hero SE, die die Schwelle von 10 % der Stimmrechte 1 über-

schritten haben und die der Gesellschaft durch Stimmrechts-

mitteilungen gemäß §§ 33, 34 WpHG (§§ 32, 22 WpHG a. F.) 

mitgeteilt worden sind:

 –  Naspers Limited mit eingetragenem Sitz in Kapstadt, 

Südafrika, über MIH Food Holdings B.V. (zugerechnet)

 –  Baillie Gifford & Co 2 mit eingetragenem Sitz in Edinburgh, 

United Kingdom, über Vanguard World Fund (zuge-

rechnet)

Nähere Informationen über die Höhe der vorstehend ge-

nannten Beteiligungen können den Angaben zu den 

Stimmrechtsmitteilungen im Anhang des Jahresabschlusses 

2020 der Delivery Hero SE sowie dem Punkt „Stimmrechts-

mitteilungen“ auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 https://ir.deliveryhero.com/stimmrechte entnommen 

werden.

Aktien mit Sonderrechten, die Kontroll-
befugnisse verleihen
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verlei-

hen, bestehen nicht.

1  Die hier abgebildeten Angaben berücksichtigen die letzten der Gesellschaft 
zugegangenen Stimmrechtsmitteilungen. Diese Stimmrechtsmitteilungen 
berücksichtigen möglicherweise nicht bereits durchgeführte Kapitalerhöhungen.

2  Baillie Gifford & Co hat am 4. März 2021 die Schwelle von 10 % der Gesamt-
stimmrechte unterschritten und hat die entsprechende Stimmrechtsmitteilung 
am 10. März 2021 der Gesellschaft übermittelt.

Gesetzliche Vorschriften und  Bestimmungen 
der Satzung über die Ernennung und Abberu-
fung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung 
der Satzung
Nach § 7 Abs. 1 der Satzung besteht der Vorstand aus einer 

oder mehreren Personen. Die Anzahl der Personen wird 

vom Aufsichtsrat bestimmt. Der Vorstand der Delivery Hero 

SE besteht derzeit aus zwei Personen. Der Aufsichtsrat be-

stellt die Mitglieder des Vorstands auf Grundlage der Art. 

9 Abs. 1, Art. 39 Abs. 2 und Art. 46 SE-Verordnung, §§ 84, 

85 AktG und § 7 Abs. 3 und Abs. 4 der Satzung für eine 

Amtszeit von höchstens sechs Jahren. Wiederbestellungen 

sind zulässig. Werden mehrere Personen zum Vorstand be-

stellt, kann der Aufsichtsrat gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung 

einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsit-

zenden ernennen. Fehlt ein erforderliches Vorstandsmit-

glied, so hat in dringenden Fällen das Gericht auf Antrag 

eines Beteiligten ein Mitglied zu bestellen, § 85 Abs. 1 Satz 

1 AktG. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der 

Aufsichtsrat die Bestellung des Vorstandsmitglieds sowie 

die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerru-

fen, Art. 9 Abs. 1, Art. 39 Abs. 2 SE-Verordnung und § 84 

Abs. 3 Sätze 1 und 2 AktG.

Änderungen der Satzung beschließt die Hauptversammlung 

nach § 20 Abs. 2 der Satzung, soweit nicht zwingende ge-

setzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen bzw., 

sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten 

ist, der einfachen Mehrheit der gültigen abgegebenen Stim-

men. Soweit das Gesetz neben der Stimmenmehrheit für 

Beschlüsse der Hauptversammlung eine Kapitalmehrheit 

vorschreibt, genügt die einfache Mehrheit des zum Zeit-

punkt der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, so-

weit dies gesetzlich zulässig ist. Nach § 12 Abs. 5 der Satzung 

ist der Aufsichtsrat befugt, Änderungen der Satzung zu be-

schließen, die nur deren Fassung betreffen.
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Befugnisse des Vorstands insbesondere 
 hinsichtlich der Möglichkeit,  
Aktien auszugeben oder zurückzukaufen
Der Vorstand war ursprünglich ermächtigt, das Grundkapi-

tal der Gesellschaft in der Zeit bis zum 8. Juni 2022 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um 

insgesamt bis zu € 8.158.550,00 durch Ausgabe von bis zu 

8.158.550 auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-

einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital/III). Das Bezugs-

recht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Das Genehmig-

te Kapital/III konnte für beliebige Zwecke (einschließlich, 

aber nicht abschließend, in Verbindung mit Akquisitions-

transaktionen, der Ausgabe weiterer Aktien gemäß dem 

sogenannten Loan and Escrow Agreement, abgeschlossen 

am 7. August 2014, in seiner jeweils gültigen Fassung, oder 

gemäß jedem nachfolgend abgeschlossenen Darlehensver-

trag usw.) verwendet werden. Soweit die neuen Aktien ge-

mäß dem sogenannten Loan and Escrow Agreement, ab-

geschlossen am 7. August 2014, in seiner jeweils gültigen 

Fassung, oder gemäß jedem nachfolgend abgeschlossenen 

Darlehensvertrag ausgegeben wurden, waren die neuen 

Aktien zum geringsten Ausgabebetrag auszugeben. Der 

Vorstand war ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 

den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe festzulegen. Das Genehmigte Kapital/III 

wurde vollständig ausgenutzt und mit Beschluss des Auf-

sichtsrats zum 15. Januar 2020 aufgehoben.

Der Vorstand ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 

9. Juni 2017 (Tagesordnungspunkt 2) ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 8. Juni 2022 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um 

insgesamt bis zu € 3.822.655,00 durch Ausgabe von bis zu 

3.822.655auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-

einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital/IV). Das Geneh-

migte Kapital/IV ist seit der ursprünglichen Ermächtigung 

mehrfach ausgenutzt worden. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre ist ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapital/IV dient 

der Erfüllung von Erwerbsrechten (Optionsrechten), die von 

der Gesellschaft in Ersetzung des bisher bei der Gesellschaft 

bestehenden virtuellen Beteiligungsprogramms an gegen-

wärtige oder frühere Arbeitnehmer und Geschäftsführer 

der Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen, Mit-

glieder des Beirats der Gesellschaft und sonstige Begüns-

tigte, die für die Gesellschaft und ihre verbundenen Unter-

nehmen tätig sind oder waren, mit Wirkung ab dem 

21. April 2017 gewährt oder zugesagt worden sind; Aktien 

aus dem Genehmigten Kapital/IV dürfen nur zu diesem 

Zweck ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe fest-

zulegen. Zum Ende des Berichtszeitraums betrug das Ge-

nehmigte Kapital/IV nach teilweiser Ausschöpfung noch 

€ 4.382.929,00. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 

Berichts beträgt das Genehmigte Kapita/IV nach teilweiser 

Ausschöpfung noch € 3.822.655,00, durch die am 24. Feb-

ruar 2021 registrierte Kapitalerhöhung

Der Vorstand war ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft in der Zeit bis zum 8. Juni 2022 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 

€ 18.675.300,00 durch Ausgabe von bis zu 18.675.300 auf 

den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital/V). Das Bezugsrecht der 

Aktionäre wurde ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapi-

tal/V diente der Erfüllung bereits vor dem 1. Januar 2017 

begründeter vertraglicher Ansprüche der Gesellschafter, 

die aufgrund des Beschlusses vom 4. bis 9. Dezember 2016 

zur Erhöhung des damaligen Stammkapitals neue Ge-

schäftsanteile an der Delivery Hero GmbH (vor dem Rechts-

formwechsel in die Delivery Hero AG) übernommen hatten; 

Aktien aus dem Genehmigten Kapital/V durften nur zu 

diesem Zweck ausgegeben werden. Für bestimmte Ansprü-

che wurde die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals/V auf 

3.505.500 neue Aktien begrenzt. Die neuen Aktien sind zum 

geringsten Ausgabebetrag ausgegeben worden. Der Vor-

stand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe festzulegen. Das Genehmigte Kapital/V 

ist durch die Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 (Tages-

ordnungspunkt 8) aufgehoben worden.

Der Vorstand ist mit Beschluss der Hauptversammlung (Ta-

gesordnungspunkt 6) vom 6.  Juni 2018 ermächtigt, das 

Grundkapital in der Zeit bis zum 8. Juni 2022 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt € 13.725.505,00 

durch Ausgabe von bis zu 13.725.505 neuen, auf den Na-

men lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-

lagen einmalig oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital/VII). Das Genehmigte Kapital/VII ist seit der ur-

sprünglichen Ermächtigung bereits teilweise ausgenutzt 

worden. Mit Beschluss des Vorstands vom 13. Dezember 

2019 hat der Vorstand beschlossen, das Genehmigte Kapi-

tal/VII teilweise zu nutzen und unter Ausschluss der Be-

zugsrechte der bestehenden Aktionäre insgesamt bis zu 

42.087.761 neue Aktien für einen Unternehmenszusam-

menschluss zu reservieren. Die Kapitalerhöhung in Bezug 

auf die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals/

VII mit Ausgabe von 39.636.147 Aktien wurde am 4. März 

2021 registriert. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nur in 

bestimmten Fällen ausgeschlossen bzw. kann nur in be-

stimmten Fällen durch den Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist er-

mächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 

und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

festzulegen; dies umfasst auch die Festlegung der Gewinn-

anteilsberechtigung der neuen Aktien, welche abweichend 

von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes 

Geschäftsjahr, festgelegt werden kann. Aktien, die an Mit-

glieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft 

sowie an Mitglieder der Geschäftsführungsorgane und 

Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unter-

nehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden, 

haben jeweils die volle Gewinnanteilsberechtigung für das 

Geschäftsjahr ihrer Ausgabe. Zum Ende des Berichtszeit-

raums betrug das Genehmigte Kapital/IV nach teilweiser 

Ausschöpfung noch € 53.361.652,00. Zum Zeitpunkt der Ver-

öffentlichung dieses Berichts beträgt das Genehmigte Kapi-

tal/IV nach teilweiser Ausschöpfung noch € 13.725.505,00 

durch die am 4. März 2021 registrierte Kapitalerhöhung.
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Der Vorstand ist mit Beschluss der Hauptversammlung (Ta-

gesordnungspunkt 7) vom 18. Juni 2020 ermächtigt, bis zum 

17. Juni 2025 das Grundkapital um bis zu € 20.000.000,00 

durch Ausgabe von 20.000.000 neuen, auf den Namen lau-

tenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein-

malig oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2020/I). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nur in bestimm-

ten Fällen ausgeschlossen bzw. kann nur in bestimmten 

Fällen durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist ermächtigt, die 

weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durch-

führung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen; dies 

umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechti-

gung der neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 

2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, 

festgelegt werden kann. Aktien, die an Mitglieder des Vor-

stands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mit-

glieder der Geschäftsführungsorgane und Arbeitnehmer 

von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im 

Sinne der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden, haben jeweils 

die volle Gewinnanteilsberechtigung für das Geschäftsjahr 

ihrer Ausgabe.

Der Vorstand ist mit Beschluss der Hauptversammlung (Ta-

gesordnungspunkt 8) vom 18. Juni 2020 ermächtigt, bis 

zum 17. Juni 2025 das Grundkapital um bis zu € 9.232.335,00 

durch Ausgabe von 9.232.335 neuen, auf den Namen lau-

tenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein-

malig oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2020/II). Das Genehmigte Kapital 2020/II ist seit der ur-

sprünglichen Ermächtigung bereits teilweise ausgenutzt 

worden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nur in bestimm-

ten Fällen ausgeschlossen bzw. kann nur in bestimmten 

Fällen durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist ermächtigt, 

die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 

Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzule-

gen; dies umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteils-

berechtigung der neuen Aktien, welche abweichend 

von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes 

Geschäftsjahr, festgelegt werden kann. Aktien, die an 

Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesell-

schaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungsorgane 

und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen 

Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG ausgegeben wer-

den, haben jeweils die volle Gewinnanteilsberechtigung für 

das Geschäftsjahr ihrer Ausgabe.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist nach Maßgabe der 

Ermächtigung der Hauptversammlung (vormals der Delive-

ry Hero AG) vom 13. Juni 2017 (Tagesordnungspunkt 4, lit. 

a)) um bis zu € 3.485.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

3.485.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 

der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grund-

kapital von € 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-

tal 2017/II). Das Bedingte Kapital 2017/II dient der Siche-

rung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund 

der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.  Juni 

2017 (Tagesordnungspunkt 4, lit. a)) von der Gesellschaft 

im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2017 in der Zeit 

ab Eintragung des Bedingten Kapitals 2017/II bis zum 

30. Juni 2020 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, 

an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unter-

nehmen sowie an ausgewählte Führungskräfte und Arbeit-

nehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen 

im In- und Ausland ausgegeben werden. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 

Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein Be-

schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vor-

stand oder, soweit Mitglieder des Vorstands der Gesell-

schaft betroffen sind, der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und 

ihrer Durchführung festzusetzen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist nach Maßgabe der 

Hauptversammlung vom 12.  Juni 2019 (Tagesordnungs-

punkt 6) um bis zu € 61.219.560,00 durch Ausgabe von bis 

zu 61.219.560 neuen, auf den Namen lautenden Stückak-

tien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von € 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2019/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- 

oder Optionsrechten oder bei der Erfüllung von Wand-

lungs- oder Optionspflichten an die Inhaber oder Gläubiger 

von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-

schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente), 

die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-

sammlung vom 12. Juni 2019 ausgegeben worden sind. Die 

neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres 

an, in dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden Ge-

schäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der 

Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Ausübung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von 

Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewährung 

anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzge-

winns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vor-

stand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der 

Vorstand hat am 15.  Januar 2020 beschlossen, dass die 

Gesellschaft – unter teilweiser Ausnutzung der Ermächti-

gung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12. Juni 

2019 – gegen Bareinlage zwei Tranchen Wandelanleihen 

im Wert von € 1.500.000.000,00 mit Wandlungsrechten auf 

neue Aktien der Gesellschaft aus dem Bedingten Kapital 

2019/I begibt. Die Wandlungsrechte wurden noch nicht 

ausgeübt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist nach Maßgabe der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Juni 2019 

(Tagesordnungspunkt 11) um bis zu € 3.000.000,00 durch 

Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuen, auf den Namen lau-

tenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechneri-

schen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte Kapital 

2019/II dient ausschließlich der Gewährung von Bezugs-

rechten auf Aktien (Aktienoptionen), die an Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäfts-

führung verbundener Unternehmen sowie an ausgewählte 
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Führungskräfte und Arbeitnehmer der Gesellschaft und 

verbundener Unternehmen im In- und Ausland ausgegeben 

werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des 

Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung 

über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden 

ist, am Gewinn teil. Der Vorstand oder, soweit Mitglieder 

des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, der Aufsichts-

rat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der bedingten 

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist nach Maßgabe der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 

(Tagesordnungspunkt 9) um bis zu € 20.000.000,00 durch 

Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen, auf den Namen 

lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechne-

rischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 

2020/I dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten oder bei der Erfül-

lung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder bei der 

Andienung an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel-

schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(oder Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund 

des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 

vom 18.  Juni 2020 jeweils festzulegenden Wandlungs- 

oder Optionspreis ausgegeben worden sind. Die neuen 

Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres an, 

in dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden Ge-

schäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann 

der Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der 

Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Er-

füllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder der 

Gewährung anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein 

Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung 

des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil-

nehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzel-

heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. Der Vorstand hat am 7. Juli 2020 beschlos-

sen, dass die Gesellschaft – unter teilweiser Ausnutzung 

der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Juni 

2020 – gegen Bareinlage zwei Tranchen Wandelanleihen 

im Wert von € 1.500.000.000,00 mit Wandlungsrechten 

auf neue Aktien der Gesellschaft aus dem Bedingten Ka-

pital 2020/I begibt. Die Wandlungsrechte wurden noch 

nicht ausgeübt.

Die vollständige Fassung der genannten Ermächtigungen 

ergibt sich aus der Satzung der Gesellschaft in der Fassung 

vom 2.  März 2021 (eingetragen im Handelsregister am 

4. März 2021). Die aktuelle Fassung der Satzung der Gesell-

schaft ist dem Punkt „Satzung“ auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter  https://ir.deliveryhero.com/satzung 

zu entnehmen.

Der Vorstand ist (respektive – hinsichtlich der Ermächti-

gung, eigene Aktien in Pfand zu nehmen – war) ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juni 2022 

unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a 

AktG) eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % 

des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser 

Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft 

zu erwerben oder – unter Befristung der Ermächtigung bis 

zum 30. Juni 2017 – in Pfand zu nehmen. Die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen und in Pfand genomme-

nen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien 

der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben 

oder in Pfand genommen hat und noch besitzt oder ihr 

nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeit-

punkt 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft 

übersteigen. Diese Ermächtigung kann einmal oder mehr-

mals, ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder 

mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch 

Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der 

Gesellschaft oder der Konzernunternehmen ausgeübt wer-

den. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels 

in eigenen Aktien ausgenutzt werden.

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, 
die unter der Bedingung eines Kontrollwech-
sels infolge eines Übernahmeangebots stehen, 
und die hieraus folgenden Wirkungen
Es bestehen die folgenden wesentlichen Vereinbarungen 

der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontroll-

wechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen:

Es bestehen fünf wesentliche Softwarelizenzverträge, die 

unter der Bedingung eines Kontrollwechsels stehen. Davon 

sieht ein Vertrag eine automatische Beendigung bezüglich 

einer Service-Komponente vor, zwei Verträge räumen dem 

Dienstleister ein Kündigungsrecht für den Fall einer Über-

nahme durch einen direkten Wettbewerber ein und die 

anderen zwei Verträge gewähren dem Dienstleister ein 

Kündigungsrecht. Des Weiteren bestehen vier wesentliche 

Mietverträge, die im Falle eines Geschäftsverkaufs ein üb-

liches Zustimmungserfordernis für die Übertragung der 

Mietverhältnisse vorsehen.

Entschädigungsvereinbarungen der Gesell-
schaft, die für den Fall eines Übernahmeange-
bots mit den Mitgliedern des Vorstands oder 
mit Arbeitnehmern getroffen sind
Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, ihr Vorstands-

amt im Falle eines Kontrollwechsels innerhalb von drei Mo-

naten nach Eintritt des Kontrollwechsels mit einer Frist von 

drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats niederzu-

legen. Die Wirksamkeit der Niederlegung des Amts führt 

zugleich zu einer Beendigung des Vorstandsdienstvertrags.

Im Falle der Amtsniederlegung bei einem Kontrollwechsel 

hat das Vorstandsmitglied Emmanuel Thomassin Anspruch 

auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 150 % 

des Abfindungs-Caps, die nicht mehr als die Restlaufzeit 

des Anstellungsvertrags vergüten darf (CoC-Cap). Im Falle 

der Amtsniederlegung bei einem Kontrollwechsel werden 

die von den Vorstandsmitgliedern Niklas Östberg und 

 Emmanuel Thomassin gehaltenen Anreizinstrumente (z. B. 

Wandelschuldverschreibungen, Aktienoptionen) grund-

sätzlich unverfallbar bzw. sofort zugeteilt. Im Fall von 

27

 Delivery Hero  | Geschäftsbericht 2020 Unternehmen | Zusammen gefasster Lagebericht | Konzernabschluss | Weitere Informationen



Emmanuel Thomassin ist diesbezüglich ebenfalls das CoC-

Cap anwendbar. Die Vorstandsverträge sehen jeweils eine 

Regelung zur Urlaubsabgeltung bei Amtsniederlegung im 

Fall eines Kontrollwechsels vor.

Sonstige Vergütungen sehen die Dienstverträge der Vor-

standsmitglieder für den Fall der Beendigung des Dienst-

verhältnisses aufgrund eines Kontrollwechsels nicht vor.

Entsprechende Entschädigungsvereinbarungen mit Arbeit-

nehmern der Gesellschaft bestehen nicht.

VERGÜTUNGSBERICHT GEMÄSS  
§§ 289a ABS. 2, 315a ABS. 2 HGB
(Dieser Vergütungsbericht gemäß §§ 289a Abs. 2, 315a Abs. 2 

HGB ist Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts 

2020.)

Der folgende Vergütungsbericht entspricht den Rechnungs-

legungsvorschriften für kapitalmarktorientierte Unterneh-

men (Handelsgesetzbuch, Deutsche Rechnungslegungs-

standards und International Financial Reporting Standards) 

sowie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 (im Fol-

genden der „DCGK 2017“) und soweit anwendbar in der am 

20. März 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung 

vom 16. Dezember 2019 („DCGK 2020“). Es werden die 

Grundzüge der Vergütungssysteme für die Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder dargestellt sowie Auskunft über die 

im Geschäftsjahr 2020 gewährten und zugeflossenen Be-

züge der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

der Delivery Hero SE gegeben.

Grundzüge und Ziele des Vergütungs systems 
für die Mitglieder des Vorstands
Der Aufsichtsrat beschließt das System zur Vergütung der 

Vorstandsmitglieder auf Vorschlag des Vergütungsaus-

schusses. Das Vergütungssystem und die Angemessenheit 

der Gesamtvergütung sowie der einzelnen Vergütungsbe-

standteile werden regelmäßig überprüft und, soweit not-

wendig, angepasst. Dabei werden insbesondere die Vor-

gaben des § 87 AktG sowie die in Ziffer 4.2.2 und 4.2.3 DCGK 

2017 genannten Empfehlungen und Anregungen berück-

sichtigt. Bei der Überprüfung der Marktüblichkeit des Ver-

gütungssystems und der Angemessenheit der Vergütung 

wurde der Aufsichtsrat der Delivery Hero SE durch unab-

hängige externe Vergütungsexperten unterstützt.

Das aktuelle Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder 

wurde im Juni 2017 durch den Aufsichtsrat beschlossen und 

trat zum 1. Januar 2018 in Kraft. Es gilt seitdem unverändert 

für alle Vorstandsmitglieder gleichermaßen. Es ist auf die 

Unternehmensstrategie ausgerichtet und geeignet, eine 

nachhaltige Unternehmensentwicklung zu fördern. Durch 

eine ausgeprägte variable Vergütungskomponente wird 

eine hohe Kongruenz mit den Interessen der Investoren 

erreicht. Das vereinbarte interne Erfolgsziel entspricht der 

auf Wachstum ausgerichteten Strategie des Unternehmens. 

Der den Vorstandsmitgliedern gewährte Aktienoptionsplan 

weist ein ausgeglichenes Chancen-Risiko-Profil auf (Risiko 

eines Totalverlustes versus Verzicht auf eine Obergrenze 

(Cap) für Wertsteigerungen) und gewährleistet so eine 

 Harmonisierung der Interessen des Vorstands mit den In-

teressen der Aktionäre.

Gemäß der Empfehlung G.3 des DCGK 2020 und zur Beurtei-

lung der Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung der 

Vorstandsmitglieder hat der Aufsichtsrat zunächst eine Ver-

gleichsgruppe aus allen im MDAX notierten Unternehmen 

herangezogen, da Delivery Hero SE zum Zeitpunkt der Be-

urteilung der Gesamtvergütung im MDAX notiert war. Auf-

grund des außerordentlichen Wachstums von Delivery Hero 

SE in Bezug auf die Marktkapitalisierung mit einer zum 

Zeitpunkt der Beurteilung potentiellen Notierung im deut-

schen Leitindex DAX wurde zusätzlich eine zweite Ver-

gleichsgruppe aus allen DAX- und MDAX-Unternehmen 

herangezogen. Bei diesem horizontalen Marktvergleich 

berücksichtigte der Aufsichtsrat die gleichgewichteten Kri-

terien Umsatz, Mitarbeiterzahl und Marktkapitalisierung.

Der Aufsichtsrat wird das Vergütungssystem auch weiterhin 

regelmäßig überprüfen und bei Bedarf anpassen, um der 

Entwicklung des Unternehmens Rechnung zu tragen.

Struktur des Vergütungssystems
Das aktuelle Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder 

setzt sich aus zwei Hauptbestandteilen zusammen: der er-

folgsunabhängigen Grundvergütung sowie einer langfris-

tigen erfolgsabhängigen Vergütungskomponente. Somit ist 

die variable Vergütung entsprechend der Empfehlung ge-

mäß Abschnitt 4.2.3 Abs. 2 Satz 3 des DCGK 2017 mehr-

jährig ausgestaltet.

Erfolgsunabhängige Vergütung
Grundvergütung
Die Grundvergütung der Vorstandsmitglieder wird in zwölf 

monatlichen Raten ausgezahlt.

Nebenleistungen
Zusätzlich zur Erstattung von Reisekosten und sonstigen 

dienstlichen Auslagen erhalten die Vorstandsmitglieder im 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften monatliche Zuschüs-

se zu ihrer Kranken- und Pflegeversicherung.

Darüber hinaus wird den Vorstandsmitgliedern durch das 

Unternehmen eine Unfallversicherung gewährt, mit einer 

Deckungssumme in Höhe von € 350.000 im Todesfall bzw. 

€ 800.000 im Invaliditätsfall. Außerdem übernimmt die Ge-

sellschaft alle zwei Jahre die Kosten einer ärztlichen Vor-

sorgeuntersuchung.

Zudem wird Herrn Östberg ein persönliches Budget in Höhe 

von jährlich € 25.000 gewährt, welches er gegen Nachweis 
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